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Sozialversicherungs-
beiträge 2006

Wie jedes Jahr werden auch 
im Kalenderjahr 2006 neue 
Beitragssätze und Grenzen 
im Bereich der Sozialversi-
cherung in Kraft treten. Wir 
haben für Sie recherchiert 
und können Ihnen bereits 
jetzt die voraussichtlichen 
Werte des Jahres 2006 mit-
teilen.

Die Geringfügigkeitsgren-
ze wird voraussichtlich von 
323,46 Euro im Jahr 2005 auf 
monatliche 333,16 Euro er-
höht, daraus ergibt sich eine 
tägliche Geringfügigkeits-
grenze in der Höhe von 25,59 
Euro. 

Die monatliche Höchstbeitrags-
grundlage wird mit 3.750 Euro 
festgesetzt, wobei für Son-
derzahlungen eine jährliche 
Grenze von 7.500 Euro gelten 
wird. Im Zusammenhang mit 
freien Dienstnehmern ohne 
Sonderzahlungen und Selb-
ständigen beträgt diese 4.375 
Euro. 

Darüber hinaus möchten wir 
Sie an dieser Stelle daran 
erinnern, dass ab 1. Jänner 
2006 neue Dienstnehmer bei 
der Gebietskrankenkasse bis 
spätestens 24 Uhr des ersten 
Beschäftigungstages anzu-
melden sind.

Der Jahreswechsel rückt 
immer näher und das Jahr 
2005 geht seinem Ende zu. 
Dies ist der beste Zeitpunkt, 
um das vergangene Kalen-
derjahr Revue passieren zu 
lassen.

Das Jahr 2005 brachte zahl-
reiche steuerliche Neue-
rungen für Österreich. So trat 
der neue Einkommensteuer-
tarif sowie die gesetzlich fest-
gelegte Vorgehensweise bei 
der Berechnung der Einkom-
mensteuer, die so genann-
te „Bierdeckelmethode“, in 
Kraft. Darüber hinaus wurde 
die Absetzbarkeit des Kir-
chenbeitrages von 75 Euro 
auf 100 Euro pro Jahr ange-
hoben.

Weiters wurde die Angemes-
senheitsgrenze der Pkw-An-
schaffungskosten von 34.000 
Euro auf 40.000 Euro erhöht 
und die Einkommensgrenze 
für die Steuererklärungs-
pflicht angehoben. Im Bereich 
der Körperschaften wurde 
der Steuersatz auf 25 % re-
duziert. Außerdem wurde die 
Umsatzsteuerpflicht für ärzt-
liche Gutachten ausgeweitet, 
wovon zahlreiche Ärzte be-
troffen sind (wir berichteten 
im Juni und Oktober).

Aber die größte Änderung 
im österreichischen Gesund-
heitssystem war wohl die 
Einführung der e-Card, die 

elektronische Chipkarte im 
Kreditkartenformat, die den 
herkömmlichen Kranken-
schein ersetzt und den Alltag 
in der Arztpraxis erleichtern 
soll.

Der Jahreswechsel ist aber 
auch ein wichtiger Zeitpunkt, 
um den Blick in die Zukunft 
zu richten. Um Sie bestmög-
lich auf das neue Kalender-
jahr vorzubereiten, informie-
ren wir Sie im Rahmen dieser 
Ausgabe bereits jetzt über die 
voraussichtlichen Sozialver-
sicherungsbeiträge 2006 und 
die Erhöhung des Pendler-
pauschale. Außerdem geben 
wir Ihnen wichtige Tipps dar-
über was Sie noch vor dem 
Jahreswechsel tun können, 
um Steuern zu sparen.

Das Team von MEDmanage-
ment wird auch im Kalender-
jahr 2006 sein Kundenservice 
weiter ausbauen, um Sie noch 
optimaler und umfangreicher 
beraten zu können.

In diesem Sinne wünschen 
Ihnen das gesamte MED-
management-Team und ich 
ein besinnliches Weihnachts-
fest und ein erfolgreiches 
Jahr 2006!
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Was sind die Bestattungsbeihilfe und die Hinterbliebenenun-
terstützung des Wohlfahrtsfonds?

Im Zuge der Novellierung des Ärztegesetzes wurde die 
Todesfallbeihilfe des Wohlfahrtsfonds mit 1. Jänner 2005 
abgeschafft und stattdessen traten die Bestimmungen zur Be-
stattungsbeihilfe (BB) und der Hinterbliebenenunterstützung 
(HU) rückwirkend in Kraft.

Diese werden im kapitalgedeckten Verfahren finanziert, 
was bedeutet, dass für jeden Arzt ein eigenes Konto für die 
Bestattungsbeihilfe und die Hinterbliebenenunterstützung 
geführt wird, wobei diesen nach vollständiger Bezahlung des 
vorgeschriebenen Beitrags die jeweiligen Teilbeiträge gutge-
schrieben und ab dem Zahlungsstichtag verzinst werden. Der 
diesbezügliche Zinssatz liegt im Jahr 2005 bei 5 %.

Die Jahresbeiträge, welche einmal jährlich per Bescheid vor-
geschrieben werden, sind in drei Alterskategorien unterteilt, 
wobei je nach Alter die Möglichkeit besteht, einen Antrag auf 
Ermäßigung zu stellen:

Kategorie Beitrag BB Beitrag HU� Gesamt
ab dem 54. Lebensjahr	 100,00 	 300,00 �4 00,00 
44.–54. Lebensjahr	 12,50 	 37,50 � 50,00 
bis zum 44. Lebensjahr	4 ,00 	 12,00 � 16,00 

Um die Jahresbeiträge auf die, der jeweiligen Alterskategorie 
entsprechenden ermäßigten Beträge zu reduzieren, ist ein An-
trag zur Ermäßigung innerhalb eines Monats nach der Eintra-
gung in die Ärzteliste der Ärztekammer für Wien zu stellen. 

Die Informationen wurden sorgfältig recherchiert,  
alle Angaben erfolgen jedoch ohne Gewähr!

Langt dieser Antrag verspätet ein, so gilt die Ermäßigung erst 
ab dem darauf folgenden Jahr, im aktuellen Kalenderjahr ist 
der jeweilige Höchstbeitrag in Höhe von insgesamt 400 Euro 
(siehe Tabelle) zu leisten.

Anspruchsberechtigt sind jene namhaft gemachten Zah-
lungsempfänger, die in einer schriftlichen, eigenhändig un-
terschriebenen Verfügung genannt wurden, welche in einem 
verschlossenen Kuvert beim Wohlfahrtsfonds zu hinterlegen 
ist. Wurde dies nicht vorgenommen, so sind dies die hinter-
bliebenen Ehepartner, Waisen und sonstigen gesetzlichen 
Erben. Die Auszahlung erfolgt auf Antrag.


